
Gemeinde Südlohn 
 

Niederschrift 
über die Sitzung 

 
Gremium: Rat 
vom: 06.11.2013 
 9. Sitzungsperiode / 31. Sitzung 

 
Ort: Großer Sitzungssaal 

Beginn: 18:00 Uhr  
Ende: 22:02 Uhr  

 
Anwesenheit: 

 

  1.  Bürgermeister Herr Christian Vedder Vorsitzender 
  2.  Frau Annette Bonse-Geuking  

  3.  Herr Alois Kahmen  
  4.  Herr Hermann-Josef Frieling  

  5.  Herr Norbert Rathmer  
  6.  Frau Maria Bone-Hedwig  

  7.  Herr Günter Osterholt  

  8.  Herr Heinrich Icking  
  9.  Herr Heinz Kemper  

  10.  Frau Christel Sicking  
  11.  Herr Wilhelm Hövel  

  12.  Herr Ingo Plewa  

  13.  Herr Jörg Battefeld  
  14.  Frau Karin Schmittmann  

  15.  Herr Ludger Rotz  
  16.  Herr Ludger Gröting  

  17.  Frau Barbara Seidensticker-Beining  
  18.  Herr Rolf Stödtke  

  19.  Frau Rita Penno  

  20.  Herr Jörg Schlechter (bis I.12.1 einschl.) 

  21.  Herr Dieter Robers  

  22.  Herr Josef Schleif  
  23.  Herr Maik van de Sand  

 

  1.  Herr Thomas Harmeling  

  2.  Herr Karlheinz Lüdiger  

  3.  Herr Günter Bergup  
  4.  Herr Hans Brüning  

 
III. Verwaltung: 

  1. AL 20 - Martin Wilmers  

  2. AL 60 - Dirk Vahlmann  
  3. Schriftführerin Eva Mensing  

 
IV. Gäste 

  1. 

2. 

Dr.-Ing. Fischer, Fischer Consult GmbH 

Försterin Frau Balke, Landesbetrieb Wald 
und Holz NRW 

zu TOP I.5 

zu TOP I.6 

 
Der Vorsitzende (BM) stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. 

I. Mitglieder:    

II. Entschuldigt:    
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Hinsichtlich der Tagesordnung kündigt er an, diese im öffentlichen Teil um den 
 

TOP 10. 
6. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 31 „Amselstraße/Weseker Weg“ im OT Südlohn 

1. Behandlung der vorgebrachten Anregungen 
2. Satzungsbeschluss 

 

zu erweitern. 
 

Beschluss:  Einstimmig 
 

 

Die Tagesordnung wird wie folgt geändert: 
 

Neu: 
TOP I.10.: 

6. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 31 „Amselstraße/Weseker Weg“ im OT Südlohn 

1. Behandlung der vorgebrachten Anregungen 
2. Satzungsbeschluss 

 
Die übrigen Tagesordnungspunkte rücken entsprechend auf. 

 
Weitere Änderungs- und Ergänzungswünsche zur Tagesordnung werden nicht vorgebracht. Sie wird damit 

festgestellt. 

 
 

I. Öffentlicher Teil: 
  
TOP  1.: Anerkennung der Niederschrift der letzten Sitzung 

 
 Sitzungsvorlage-Nr.: -/- 

 

Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung vom 11.09.2013 wurde nicht erhoben. Sie ist damit 
anerkannt. 

 
Beschluss: -/- 

 
 

TOP  2.: Einwohnerfragestunde 

 
 Sitzungsvorlage-Nr.: -/- 

 
Zur Sitzung sind keine Einwohnerfragen eingegangen. 

 

Beschluss: -/- 
 

 
TOP  3.: Monatsbericht über die Entwicklung der gemeindlichen Finanzen 

 
 Sitzungsvorlage-Nr.: -/- 

 

Allen Ratsmitgliedern liegt der Monatsbericht mit Stand vom 25.10.2013 vor. Nachfragen bzw. Anmerkungen 
erfolgen nicht. 

 
Beschluss: -/- 
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TOP  4.: Einbringung des Haushaltes für das Jahr 2014 

 
 Sitzungsvorlage-Nr.: -/- 

 
Der Bürgermeister stellt in seiner Haushaltsrede die aktuellen Entwicklungen in der Gemeinde Südlohn  

unter Einbeziehung der Rahmenbedingungen dar. 

 
Die Gemeinde Südlohn ist gemäß den Regelungen des Gemeindefinanzierungsrechtes als „abundand“ (A-

bundantia: im Reichtum/Überfluss lebend) einzustufen und erhält daher keine Schlüsselzuweisungen mehr. 
Das bedeutet, dass die Gemeinde voraussichtlich ab dem Jahr 2016 zum Stärkungspakt Stadtfinanzen Bei-

träge leisten muss, welche voraussichtlich jenseits von 200 TEUR pro Jahr anzusetzen sein dürften. 

 
Gegen das Gemeindefinanzierungsrecht hat die Gemeinde Südlohn bereits Klagen eingereicht und der Rat  

wird über die Einreichung weiterer Klagen nach Veröffentlichung des GFG entscheiden. 
 

Der Haushaltsplan 2014 schließt mit einem Minus von fast 500 TEUR ab, obwohl sehr hohe Steuereinnah-

men zu erwarten sind. Den völligen Ausfall der Schlüsselzuweisungen kann von der Gemeinde nun nicht 
mehr kompensiert werden. 

 
Insbesondere das Gewerbesteueraufkommen hat sich sehr positiv für die Gemeinde entwickelt. Dies hat die 

Gemeinde den sehr erfolgreichen und nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen und Unternehmern zu ver-
danken. Die Unternehmer und Unternehmerinnen tragen die Gemeinde in ganz erheblichem Maße, wofür der 

BM diesen ausdrücklich dankt. 

 
Im Bereich der Ausgaben sind die Haushaltsansätze überaus knapp angesetzt, jedoch kann die Gemeinde 

bestimmte Kostenerhöhungen nicht verhindern. 
 

Die Kreisumlage stellt nach wie vor die größte Einzelposition dar. Zwar soll nach den bisher vom Kreis Bor-

ken bekanntgegebenen Eckpunkten der Umlagesatz für das Jahr 2014 stabil bleiben, jedoch bedeutet dies 
für die Gemeinde Südlohn aufgrund der gestiegenen Steuerkraft eine Mehrbelastung in Höhe von 476 TEUR. 

Würde der Kreis inklusive Jugendamtsumlage den Zahlbetrag stabil halten, so könnte ein ausgeglichener 
Haushalt vorgelegt werden. 

 
Nach Auffassung des BM hat der Kreis Borken durchaus Möglichkeiten, die Umlage zu senken, um den 

kreisangehörigen Kommunen den finanziellen Spielraum insbesondere für notwendige Investitionstätigkeiten 

zu schaffen. 
 

Der BM wird weiterhin intensiv für eine liquiditätsorientierte Kreis- und Landschaftsverbandsumlage eintre-
ten. 

 

Da derzeit nicht ausreichende Mittel für die Finanzierung der Beamtenpensionen zur Verfügung stehen, wird 
die Entscheidung über eine Anlage- oder Versicherungslösung noch verschoben; jedoch wird dieses Thema 

weiterhin verfolgt werden, um letztlich eine Generationengerechtigkeit zu erreichen. 
 

Ein weiterer Schuldenabbau würde den Ergebnishaushalt deutlich verbessern, denn ca. 400 TEUR Zinsauf-
wendungen stellen eine erhebliche Belastung dar. 

 

Ein Ziel ist daher, die Netto-Neuverschuldung möglichst zu vermeiden. Die Gemeinde ist davon nicht mehr 
weit entfernt, da der Haushaltsplanentwurf 2014 trotz einiger Maßnahmen eine Netto-Neuverschuldung in 

Höhe von lediglich 250 TEUR ausweist. Zu investieren ist insbesondere im Abwasserbereich (Regenrückhal-
tung und Nachklärbecken). 

 

Für die künftige Ausgestaltung der Wirtschaftswegeunterhaltung und dessen Ausbau wird in absehbarer Zeit 
eine Lösung erarbeitet. Ein Projekt „Wirtschaftswegeunterhaltungsverband“ ist auf den Weg gebracht und es 

wird eine tragfähige Konstruktion gemeinsam mit mehreren Kommunen des Kreises Borken, dem Städte- 
und Gemeindebund sowie einem fachlich versierten Anwalt unter Einbeziehung der landwirtschaftlichen Be-

lange erarbeitet. 
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Die Abgaben- und Steuerlast insgesamt wird für die Bürgerschaft im Jahr 2014 nahezu unverändert bleiben. 
Dies, obwohl das Land NRW den fiktiven Hebesatz der Gewerbesteuer angehoben hat. Steuererhöhungen 

zum Ausgleich des Haushaltes sollten derzeit kein Thema sein, damit die gut laufende Konjunktur nicht 
nachteilig beeinflusst wird. 

 
Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat die Gemeinde Südlohn geprüft und attestiert, dass die Finanzwirt-

schaft der Gemeinde auf soliden Füssen steht und verhältnismäßig positiv bewertet wird. 

 
Zur weiteren Verbesserung der Transparenz des umfangreichen Haushaltes wurden zusammenfassende 

Auswertungen auch für die geplanten Investitionen den Ratsmitgliedern angeboten. 
 

Beschluss: -/- 

 
 

TOP  5.: Sanierung Tennenplatz SC Südlohn 
-Vorstellung einer Studie von Herrn Dr.-Ing. Fischer (Dr.-Ing. Fischer Consult 

GmbH)  

 
 Sitzungsvorlage-Nr.: -/- 

 
Herr Dr.-Ing. Fischer, Fischer Consult GmbH, Rheinbach, trägt anhand der Präsentation die Machbarkeits-

studie vor. Die Präsentation ist der Sitzungsniederschrift beigefügt. 
 

Der BM bedankt sich für den sehr informativen und verständlichen Vortrag bei Herrn Dr.-Ing. Fischer. 

 
Auf Nachfrage der CDU-Fraktion nach der Haltbarkeit des Kunstrasens teilt Herr Fischer mit, dass diese 

abhängig von der Frequentierung sei, aber eine Lebensdauer von ca. 12 – 15 Jahren habe. Strapazierte Flä-
chen können innerhalb dieser Zeit separat ausgetauscht werden, dadurch würde sich die Lebensdauer weiter 

verlängern. Die elastische Schicht unter dem Kunstrasen, ein erheblicher Kostenanteil, habe eine längere 

Lebensdauer als der Kunstrasen. Auf Nachfrage erläutert Herr Fischer, dass ein Tennenplatz vergleichswei-
se zum Kunstrasenplatz schon nach 6 bis 7 Jahren zu erneuern sei. 

 
Die CDU-Fraktion ist die Meinung, dass die Gesamtkosten, die für einen Kunstrasen anfallen, nicht zu 

stemmen seien. Sie schlägt vor, diese Angelegenheit in den Fraktionen zu beraten und die für 2013 bereit-
gestellten 110.000,00 € für die Sanierung des Tennenplatzes in das Jahr 2014 zu übertragen. Wichtig ist 

jedoch, dass der Tennenplatz vorläufig wieder Instand gesetzt wird. Vorgeschlagen wird weiter, durch ge-

meinsame Aktionen des Sports die Finanzierung der Sanierung zu unterstützten. Auch könnten die Sportver-
eine des FC Oeding den Sportplatz mit benutzen. 

 
Die CDU-Fraktion erinnert an die demographische Entwicklung und bittet, zukunftsorientiert zu überlegen. 

Der tatsächliche Bedarf sollte Berücksichtigung in beiden Ortsteilen finden. Weiter schlägt die Fraktion vor, 

einen Gemeindesportverband zu bilden und bittet die Verwaltung, sich bei den umliegenden Kommunen 
diesbezüglich zu erkundigen, um eine vernünftige Lösung für die Gemeinde Südlohn zu finden. 

 
Herr Dr.-Ing. Fischer erläutert, dass eine Aufbesserung des jetzigen Tennenplatzes letztlich nicht rentabel 

sei. Bei Pflegemaßnahmen evtl. durch den Verein, würden Teile der Finanzierung geschultert. 
 

Überlegt wurde auch, die Plätze ortsteilübergreifend zu nutzen. 

 
Die UWG-Fraktion sieht auch Handlungsbedarf und ist auch der Meinung, 110.000,00 € für die Sanierung 

des Tennenplatzes für das Jahr 2014 bereitzustellen.  
 

Auf Nachfrage bezüglich des demographischen Wandels gibt der BM bekannt, dass in der Gemeinde Süd-

lohn voraussichtlich bis 2018 ca. 20 % weniger Kinder habe. Die Grüne Fraktion bittet um Zahlen, bevor 
eine Entscheidung gefällt wird. 

 
Auf Nachfrage erläutert Herr Dr.-Ing. Fischer, dass der Kunstrasen dem Naturrasen sehr nahe und das 

ganze Jahr über bespielbar sei. Der elastische Untergrund sei variabel auslegbar (ein weicher Platz ermüdet, 

ein harter Platz nicht). 
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Die SPD-Fraktion bedankt sich bei Herrn Dr.-Ing. Fischer für den sehr aufschlussreichen Vortrag und ist 
auch der schließt sich der  CDU- und UWG-Fraktion an, 110.000,00 € für das Jahr 2014 € in den Haushalt 

einzustellen. Es sollte gemeinsam überlegt werden, welche die beste Lösung für beide Ortsteile sein könnte. 
Weiter erkundigt sich die Fraktion nach einem Gemeindesportverband für die Gemeinde. 

 
Der BM wird alle Sportvereine ansprechen. Im Frühjahr wird die Angelegenheit „Gründung eines Gemeinde-

sportverbandes“ projektiert.  

 
 

Im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss sollte über die weitere Vorgehensweise betreffend den Umgang 
mit dem Tennenplatz beraten werden. 

 

Herr Dr.-Ing. Fischer bietet dann hierzu Vergleichsberechnungen an. 
 

Beschluss: Kenntnisnahme 
 

 

TOP  6.: Pflegemaßnahmen im Oedinger Busch; 
-Erläuterungen von der Försterin Andrea Balke, Landesbetrieb Wald und Holz 

NRW 
 

 Sitzungsvorlage-Nr.: 123/2013 
 

Frau Andrea Balke, Försterin, vom Regionalforstamt Münster, Landesbetrieb Wald und Holz NRW, be-

schreibt den derzeitigen Zustand des Oedinger Busches.  
 

Der Waldbesitzer trägt die Verantwortung für Gefahren, die von seinem Waldgrundstück für öffentliche Stra-
ßen und Wege, Bebauungslagen, Spielplätzen, Erholungseinrichtungen u.ä. ausgehen. Es besteht eine Ver-

kehrssicherungsflicht und gem. § 823 GBG eine Verschuldungshaftung. Der Waldbesitzer ist verpflichtet, die 

in dem Wald auftretenden Gefahren zu ermitteln, zu bewerten und die Gefahren zu beseitigen. 
 

Die Verkehrssicherungspflicht bezieht sich auf die Hauptwege, nicht auf kleine Pättkes bzw. Nebenwege. 
 

13 tote Eichen und Kiefern und 63 Eichen mit trockenen Ästen, die direkt am Wege stehen, sind zu verzeich-
nen. Der Klimawandel macht sich hier bemerkbar. Lange Trockenphasen und viel Regen schädigen die Ei-

che. Sie wird hierdurch geschwächt. 

 
Weiter berichtet Frau Balke über die Arbeiten, z.B. das Freischneiden der Buchenkultur, die neu bepflanzt 

wurden. 1.000 neue Rotbuchen könnten noch gepflanzt werden.   
 

Frau Balke erklärt, dass jeder Baum besichtigt und kontrolliert wird. Bei Bedarf werden genauere Untersu-

chungen, z.B. durch Ultraschalluntersuchungen durchgeführt. 
 

Im Regelfall wird die Kontrolle alle 12 - 18 Monate (belaubt und unbelaubt) durchgeführt. Hierzu gibt es aber 
keine gesetzlichen Vorgaben. 

 
Fragen seitens der Ratsmitglieder werden von Frau Balke beantwortet. 

 

RM Gröting meint unter Berufung auf ein Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) aus dem Jahr 2012, dass 
an sich nahezu kein Haftungsrisiko bestehe. Der BM erwidert, dass nach seiner Auffassung ein grundsätzli-

ches Haftungsrisiko der Gemeinde besteht, welches jedoch durch die vorgeschlagenen Maßnahmen (Ab-
schluss eines Baumkontrollvertrages) vermieden werden kann. 

 

Beschluss: 1 Ja-Stimmen 
19 Nein-Stimmen 

3 Enthaltungen 
 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt, da keine klare rechtliche Regelung vorhanden ist. 
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Die Verwaltung erteilt einem unabhängigen Rechtsanwalt den Auftrag, ein Rechtsgutachten zur Verkehrssi-
cherungspflicht der Gemeinde als Waldbesitzer einzuholen (incl. Kosten). 

 
Damit hat der Antrag nicht die erforderliche Mehrheit gefunden.  

 
Beschluss: 17 Ja-Stimmen 

3 Nein-Stimmen 

3 Enthaltungen 
 

 
Zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten im Oedinger Busch wird mit dem Regionalforstamt Münster-

land ein Baumkontrollvertrag zunächst für ein Jahr abgeschlossen. Erforderliche Waldarbeiten werden je 
nach Kontrollergebnis durchgeführt. Der Auftrag zum Freischneiden des Waldrandes und der Rotbuchenkul-

tur wird über das Regionalforstamt an die mindestfordernde Firma vergeben.  
 

 

TOP  7.: Fuß- Radweg im Oedinger Busch 
 

 Sitzungsvorlage-Nr.: 120/2013 
 
(RM Herr Schleif ist während der Beschlussfassung nicht im Sitzungssaal anwesend.) 

 

Beschluss: Einstimmig 

 
1. Der Rat der Gemeinde Südlohn beschließt den Sperrvermerk in Höhe von 17.000,- Euro aufzuheben 

(HHSt. 55.01.01/6627.785300) und die Mittel in das Haushaltsjahr 2014 zu übertragen. 
 

2. Die Planung wird von der Verwaltung in der 1. Bauausschusssitzung im Jahr 2014 vorgestellt und 
abgestimmt. 

 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, im Frühjahr – sobald die Wetterlage und der Zustand des Waldes es 
zulassen – eine erste Wegeverbindung zwischen dem „weißen Haus“ und dem Fußwegeanschluss 

der Wagnerstraße herzustellen. Die Breite und Oberfläche der wassergebundenen Decke sollten 
auch eine ungehinderte Benutzung durch Rollatoren- und Rollstuhlfahrer ermöglichen. Die Wegefüh-

rung sollte mit der Försterin Frau Balke abgestimmt werden.  

Weitere Projektschritte zur Realisierung einer Anbindung an die Kantstraße und/oder Wiesken sind 
dem Bauausschuss zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorzustellen. 

 
 

TOP  8.: 24. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 03 "An der Mühle Menke" im Ortsteil 

Südlohn 
Aufstellungsbeschluss 

 
 Sitzungsvorlage-Nr.: 127/2013 

 
Beschluss: 22 Ja-Stimmen 

1 Enthaltungen 

 
1. Der Rat der Gemeinde Südlohn beschließt die Aufstellung der 24. Vereinfachten Änderung des Be-

bauungsplanes Nr. 03 „ An der Mühle Menke“ im Ortsteil Südlohn nach § 13 BauGB. 
2. Der Geltungsbereich der 24. Vereinfachten Änderung des Bebauungsplane Nr. 03 beinhaltet die 

Grundstücke Gemarkung Südlohn, Flur 22, Parz. 277 – 287 und umfasst eine Fläche von 0,35 ha. 

3. Ziel dieser vereinfachten Änderung ist die Anpassung der Festsetzungen zum Maß der baulichen 
Nutzung und der überbaubaren Grundstücksfläche gem. § 9 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BauGB.  

4. Neben den betroffenen Grundstückeigentümern sind der Kreis Borken, die SVS-Versorgungsbetriebe 
und der Landesbetrieb Straßen NRW als betroffene Behörden bzw. sonstige Träger öffentlicher Be-

lange zu beteiligen. 
5. Der Beschluss, die 24. Vereinfachte Änderung des Bebauungsplans  Nr. 03 „ An der Mühle Menke“ 

im Ortsteil Südlohn aufzustellen ist öffentlich bekannt zu machen.  
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TOP  9.: Bebauungsplan Nr. 51 "Weseker Weg" im Ortsteil Südlohn 

1. Behandlung der während der erneuten Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
vorgebrachten Anregungen 

2. Satzungsbeschluss 
 

 Sitzungsvorlage-Nr.: 119/2013 

 
1. Behandlung der während der erneuten Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB vorgebrachten   

 Anregungen 
 

1. Kreis Borken; 66.1 – Wasserwirtschaft (FB Natur und Umwelt) 

 
Beschluss (1): Einstimmig 

 
Der Anregung wird entsprochen. 

Aufgrund der Anregung wurde durch den Investor eine Untersuchung der Versickerungsmöglichkeit im 

Plangebiet in Auftrag gegeben und durchgeführt.  
Diese Untersuchung führte zu dem Ergebnis, dass aufgrund der Bodenverhältnisse das zunächst favori-

sierte Konzept eines modifizierten Mischsystems nicht umsetzbar ist. Daher ist das anfallende Nieder-
schlagswasser über das bestehende Misch-wassernetz der Gemeinde  abzuleiten. 

Die Begründung zum Bebauungsplan wird unter Punkt 3.2. „c“  folgendermaßen geändert: 
Die Beseitigung des anfallenden Schmutzwassers erfolgt über das Kanalnetz der Gemeinde, welches für 
das Baugebiet geringfügig ergänzt wird.  
Zur Untersuchung der Sickerfähigkeit des Bodens wurde im Auftrag des Grundeigentümers eine Untersu-
chung des Büros „igb GbR“, Münster, zur Versickerungsmöglichkeit von Niederschlagswasser durchge-
führt. Dieser Untersuchung führte zu dem Ergebnis, dass der Untergrund aus gering wasserdurchlässigen. 
lehmigen Sanden mit ermittelten kf-Werten zwischen 1 x 10-6 und 7 x 10-7 m/s sowie wasserstauenden 
Lehmen / Mergeln mit geschätzten Werten von < 10-8 m/s besteht.  
Unter Berücksichtigung der Vorgaben nach dem DWA Regelwerk bleibt zusammenfassend festzuhalten, 
dass der Untergrund für eine dezentrale Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers unter Einhal-
tung der Vorgaben des Arbeitsblattes ATV A 138 aufgrund zu geringer Wasserwegsamkeiten nicht geeig-
net ist. Daher wird das anfallende Niederschlagswasser ebenfalls über das Kanalnetz der Gemeinde Süd-
lohn, welches im Bereich Weseker Weg im Mischsystem betrieben wird, ableitet. 
Für das Kanalnetz für den Ortsteil Südlohn wurde im Jahr 2007 durch ein Ingenieurbüro ein hydrodynami-
scher Nachweis des Misch- und Regenwassernetzes per Langzeitenseriensimulation geführt. Hierbei wurde 
dieses relativ kleine Plangebiet in die Berechnung und Simulation einbezogen. Bei der Langzeitseriensimu-
lation wurde nachgewiesen, dass das Kanalnetz im Bereich des „Weseker Weges“ großzügig dimensioniert 
ist und die anfallenden zusätzlichen Abwassermengen problemlos aufnehmen kann.“  
Die geänderte Begründung  wurde zusammen mit dem Bericht zur Versickerungsmöglichkeit und einem 

Auszug des Berichtes zur Langzeitseriensimulation der Unteren Wasserbehörde mit Schreiben vom 

02.10.2013 zur abschließenden Stellungnahme vorgelegt.  
(siehe Beschlussvorschlag B3) 

 
 

2. Kreis Borken; 66.2 – Bodenschutz und Abfallwirtschaft (FB Natur und Umwelt) 
 

Beschluss (2): Kenntnisnahme 
 

 
 

3. Kreis Borken; 66.2 – Bodenschutz und Abfallwirtschaft (FB Natur und Umwelt) 
 

Beschluss (3): Einstimmig 
 

 
Der Anregung wird entsprochen. 

Die Abstimmung mit der Bezirksregierung erfolgte am 11.10.2013.  
Aufgrund des nach § 58 Landeswassergesetz (LWG) genehmigten Zentralabwasserplans (ZAP), Genehmi-

gungsnummer 1647 vom 11.01.1994 und der dort vorliegenden Nachweise und Anzeigen wurden keine 

Bedenken erhoben.   
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2. Satzungsbeschluss: 
 

Beschluss: Einstimmig 
 

 
1. Der Rat der Gemeinde Südlohn beschließt den Bebauungsplan Nr. 51 „Weseker Weg“ im Ortsteil Süd-

lohn, gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung. 
 

2. Der Satzungsbeschluss ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt zu machen. 
 

 

TOP  10.: 6. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 31 "Amselstraße/Weseker 
Weg" im Ortsteil Südlohn 

1. Behandlung der vorgebrachten Anregungen 
2. Satzungsbeschluss 

 

 Sitzungsvorlage-Nr.: 133/2013 
 

1. Behandlung der vorgebrachten Anregungen 
 

1. Anregung von privat 
 

Beschluss (1): Einstimmig 

 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 

Durch die vorliegende 6. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans werden die Belange der Anreger nicht 
unzumutbar beeinträchtigt.  

Die Gemeinde Südlohn verkennt nicht das Interesse der planexternen Nachbarn am Erhalt der bisherigen 

Wohnsituation. Durch die nunmehr planerisch abgesicherte Möglichkeit zu einer intensiveren baulichen Aus-
nutzung der von der Änderung betroffenen Grundstücke sind jedoch keine erheblichen Beeinträchtigungen 

der Belichtungssituation oder der Wohnruhe zu erwarten.  
Einer erheblichen Beeinträchtigung der Grundstücksnachbarn wird auch schon durch die Beibehaltung der 

maximal zulässigen Firsthöhe von 9,75 m vorgebeugt. Hierdurch werden den o.g. Belangen aus Sicht der 

Gemeinde bereits Rechnung getragen. 
Durch die nach den Festsetzungen mögliche Ausdehnung des Baukörpers auf den von der Planänderung 

betroffenen Grundstücken kommt es nicht zu einem unverträglichen Wohnumfeld. 
Zudem wird seitens der Gemeinde angemerkt, dass auch auf dem Grundstück der Anregung nach der 4. 

vereinfachten Änderung die gleichen Festsetzungen gelten, die allerdings durch die Anreger nicht ausge-
nutzt wurden.   

 

 
2. Anregung von privat 

 
Beschluss(2): Einstimmig 

 

 

Der Anregung wird teilweise entsprochen. 
Der Anregung wird dahingehend zugestimmt, dass durch die Verlegung des Wendehammers auf die Nord-

seite des Privatweges die bauliche Nutzbarkeit dieses Grundstück eingeschränkt wird.  
Die angeregte Verlegung der Baugrenze von 5,00 m  auf 3,00 m parallel zu Grenze des Privatweges wird 

aufgrund der durch die Reduzierung der Breite dieses Weges von 5,00 auf 4,00 m kritisch gesehen. 

Daher wird die vordere Baugrenze im Bereich des Weges zukünftig auf 4,00 m statt 5,00 m und im Bereich 
des Wendehammers auf 3,00 m Abstand zum Weg festgesetzt. 

Aus Sicht der Gemeinde stellt dies einen tragfähigen Kompromiss zwischen den Interesen der Eigentümer 
und den städtebaulichen Erfordernissen dar. 

Die Planzeichnung und die Begründung werden  entsprechend angepasst. 
 

 

3. SVS-Versorgungsbetriebe GmbH, Stadtlohn 
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Beschluss(3): Kenntnisnahme 
 

 
Der Eigentümer wird durch die Gemeinde auf die erforderlichen Abstimmungen hinsichtlich der Erschließung 

hingewiesen. 

 
4. Kreis Borken 

 
Beschluss(4): Kenntnisnahme 

 

 

 
2. Satzungsbeschluss 

 
Beschluss: Einstimmig 

 

 

1. Der Rat der Gemeinde Südlohn beschließt die 6. Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 31 
„Amselstraße/Weseker Weg“ im Ortsteil Südlohn gem. § 10 Abs. 1 BauGB in Kenntnis der Begründung 

als Satzung. 
2. Der Satzungsbeschluss ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt zu machen. 

 
 

TOP  11.: Bebauungsplan Nr. 45 "Burloer Straße West II" im Ortsteil Oeding 

Beschluss über die erneute Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
 

 Sitzungsvorlage-Nr.: 115/2013 
 

Aufgrund aktueller Rechtsprechung des BVerwG, die erhöhte Anforderungen an die Bekanntmachung der 

öffentlichen Auslegung eines Bebauungsplanes stellt, war die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
erneut bekannt zu machen. In der Folge war auch die erste Offenlage erneut durchzuführen. Die im Rahmen 

der bereits erfolgten Auslegung eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen wurden in dem Entwurf 
des  Bebauungsplans und in dessen Begründung berücksichtigt. Der Dringlichkeitsbeschluss für die erneute 

Offenlage nach § 4 a Abs. 3 BauGB ist damit entbehrlich geworden und soll aufgehoben werden.  
 

RM Herr Schleif bittet um das Aktenzeichen des Urteils in der Niederschrift. 

 
Anmerkung: nachfolgend die gewünschte Information: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 

18.07.2013, Az.: BVerwG 4 CN 3.12 
 

Beschluss: Einstimmig 

 
Der Dringlichkeitsbeschluss vom 27.09.2013 über die erneute öffentliche Auslegung des Entwurfes des Be-

bauungsplanes Nr. 45 „Burloer Straße West II“ im Ortsteil Oeding und die erneute Einholung der Stellung-
nahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4a abs. 3 BauGB wird aufgehoben. 

 
 
(alt und überholt) 
 

1. Der Rat der Gemeinde Südlohn beschließt die erneute öffentliche Auslegung des Entwurfes des Be-

bauungsplanes Nr. 45 „Burloer Straße West II“ im Ortsteil Oeding und die erneute Einholung der Stel-
lungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB.   

2. Ort und Dauer der erneuten  Auslegung sind im Amtsblatt der Gemeinde Südlohn öffentlich bekannt 

zu machen.  
 

Dringlichkeitsbeschluss nach § 60 Abs. 1 GO NW 
 

Im Wege der Dringlichkeit wird die erneute öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 

45 „Burloer Straße West II“ im Ortsteil Oeding und die erneute Einholung der Stellungnahmen nach § 4a 
Abs. 3 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der erneuten Auslegung werden im Amtsblatt der Gemeinde 

Südlohn öffentlich bekannt gemacht.  
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TOP 12.: Anregungen nach § 24 GO 
 

12.1.: Anregung von Herrn Tenk, Südlohn, auf Veränderung der Parkplatzsituation an 
der Kirchstraße, Abzweig L 572 

 

 Sitzungsvorlage-Nr.: 117/2013 
 

Die CDU-Fraktion sieht die schwierige und beengte Parksituation und schlägt vor, den Behindertenpark-
platz in die Holzstraße zu verlegen, und zwar auf die bestehenden markierten Parkflächen. Es sei so die ein-

fachste Lösung und die Entfernung im Vergleich zu den bestehenden Behindertenparkplätzen sei gleich. 

 
Seitens der Verwaltung wird bemerkt,  dass die Mindestbreite von 3,50 m zu berücksichtigen ist. 

 
Die Grüne-Fraktion stimmt der CDU-Fraktion zu und regt an, auf der linken Seite vor der Hecke ein Be-

hindertenparkplatz zu schaffen. Zudem behindere die Verkehrsinsel die Zubringung zu den Parkflächen. 

Die Fraktion ist weiter der Meinung, dass ein Behindertenparkplatz ausreiche und führt an, ihn an den An-
fang der Fläche zu verlegen. 

 
Die SPD-Fraktion bittet um Überprüfung der Sachlage und schlägt vor, evtl. den Seitenstreifen mit einzu-

beziehen. 
 

Abschließend wurde vom BM vorgeschlagen, in der nächsten Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltaus-

schusses oder des Rates Lösungsmöglichkeiten vorzuschlagen. 
 

Die UWG-Fraktion wünscht keine großen Umbauarbeiten und befürwortet auch die Verlagerung des Be-
hindertenparkplatzes an den Anfang der Fläche. 

 

Beschluss: Kenntnisnahme 
 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Verlagerung eines Behindertenparkplatzes zu prüfen und eine möglichst 
kostengünstige Lösung in der nächsten Ratssitzung vorzustellen.  

 
 

12.2.: SOMIT e.V. Schriftlicher Sachstandbericht und Anregungen 

 
 Sitzungsvorlage-Nr.: 126/2013 

 
Der BM stellt den Sachverhalt kurz vor. Das Thema „Förderung des SOMIT e.V.“ war bereits Thema in meh-

reren Ratssitzungen jeweils im nichtöffentlichen Teil.  

 
Anlässlich der öffentlichen Mitgliederversammlung am 17.10.2013 wurde festgestellt, dass nach 8 Jahren 

und mehr als 250.000,00 EUR nur an Personalkostenzuschuss durch die Gemeinde (weitere geleistete Zu-
schüsse der Gemeinde an den SOMIT e.V. hier nicht in Ansatz gebracht) der SOMIT e.V. und dessen Tätig-

keiten bei der Bevölkerung kaum bis überhaupt nicht bekannt sind. 
 

Schon aus diesem Grunde besteht Umstrukturierungsbedarf.  

 
Die Verwaltung hat Einsparpotential in deutlich fünfstelliger Höhe jährlich erkannt. 

 
Sie schlägt die Schaffung einer Marketing- und Tourismusstelle in der Gemeinde, auch räumlich im Rathaus 

angesiedelt, vor. Dieser Schritt würde effizienteres Arbeiten ermöglichen, Synergien könnten gehoben und 

weitere Kosten eingespart werden, ähnlich wie dies im Bereich des Musikschulvereins erreicht wurde. 
 

Durch eine solche Umstrukturierung würde der finanzielle Druck beim SOMIT e.V. weitgehend entfallen.  
 

Für die Schaffung einer vom SOMIT e.V. geplanten „Mehrspartenorganisation“ wäre Zeit gewonnen.  

 
Auch weiterhin wäre eine Zusammenarbeit mit der Verwaltung ohne Weiteres möglich und gewünscht. 



Seite 11 von 35 der Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates vom 06.11.2013 

 
 
 

Die CDU-Fraktion bedankt sich für die Stellungnahme des SOMIT e.V. und schlägt vor, einen Arbeitskreis 
zu bilden, der den Prozess der Umstrukturierung begleitet. Die politischen Wünsche sollen durch die Fraktio-

nen benannt und Schwerpunkte festgelegt werden. Dem Arbeitskreis sollten auch Vertreter des SOMIT e.V. 
angehören.  

 

Die SPD-Fraktion schließt sich der Meinung der CDU-Fraktion an und sie wünscht weitere Informationen. 
Sie regt an, sich mit den Fraktionen und dem Vorstand des SOMIT e.V. zusammenzusetzen. 

 
Die UWG-Fraktion würde einen Verzicht der Institution „SOMIT e.V.“ sehr schade finden, die Gemeinde 

sollte aber nicht der Hauptsponsor sein. Sie spricht sich auch für die Bildung eines Arbeitskreises aus. 

Weiter schlägt sie vor, auf Sie Summe einen Sperrvermerk zu setzen und die Beträge sukzessiv freizugeben. 
 

Der BM merkt an, dass mehr als 90 % Zuschuss von Seiten der Gemeinde Südlohn gezahlt werden.  
 

Die Grüne Fraktion ist der Meinung, zeitnah zu handeln. Sie schließt sich den anderen Parteien an und 

schlägt vor, dass auch der Fall zu betrachten sein dürfte, dass die Vereine nicht aktiv würden. 
 

Nach Beratung wird der nachfolgende Beschlussvorschlag formuliert und darüber beschlossen. 
 

Beschluss: 21 Ja-Stimmen 
1 Nein-Stimme 

 

 
Es wird ein Arbeitskreis gebildet, dem jeweils 

 
eine Person aus jeder Fraktion, 

 

zwei Personen aus dem Vorstand des SOMIT e.V. (1. und der 2. Vorsitzende/r) und 
 

jeweils einem Vertreter der Werbegemeinschaft Südlohn und des Gewerbevereins Oeding 
 

angehören. 
 

 

Ein erstes Treffen soll möglichst zeitnah nach Entscheidung der Werbegemeinschaft und des Gewerbevereins 
über die Bereitschaft, sich insgesamt mit dem SOMIT e.V. oder einer Nachfolgeorganisation zusammenzu-

schließen, erfolgen. 
 

 

TOP 13.: Mitteilungen und Anfragen 
 

13.1.: Kommunalwahlgesetz 
 

 Sitzungsvorlage-Nr.: -/- 
 
(RM Frau Sicking ist während der Beratung nicht im Sitzungssaal anwesend.) 

 
Der BM gibt bekannt, dass das Land NRW am 01.10.2013 das Kommunalwahlgesetz dahingehend geändert 

hat, dass nunmehr eine Begrenzung der Reduzierungsmöglichkeiten der Anzahl der Ratsmitglieder in § 3 
Abs. 2 Satz 2 eingefügt wurde. Demnach könnte die Anzahl der Ratsmitglieder des Rates der Gemeinde Süd-

lohn von der Standardgröße (32) um maximal 6 Mitglieder reduziert werden, was bereits erfolgt ist. 

 
Beschluss: -/- 

 
 

13.2.: Gerichtsverfahren Schleif 
 

 Sitzungsvorlage-Nr.: -/- 
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Herr BM gibt bekannt, dass Herr Schleif Berufung eingelegt hat gegen das 1. Verfahren in dem Organstreit 

mit dem Rat, worauf sodann vom BM Anschlussberufung eingelegt hat. 
 

 
Beschluss: -/- 

 

 
13.3.: Bürgermeisterwahl 

 
 Sitzungsvorlage-Nr.: -/- 

 

Der BM gibt bekannt, dass die kommende Bürgermeisterwahl am 25.05.2014 stattfinden wird und er beab-
sichtigt, erneut zu kandidieren. 

 
Beschluss: -/- 

 

 
13.4.: Bäume Ehrenmal in Südlohn 

 
 Sitzungsvorlage-Nr.: -/- 

 
Der BM teilt mit, dass in der Parkanlage Ehrenmal Südlohn mehrere Birken stehen, die aufgrund ihres Alters 

schlagreif wurden. Beim letzten Sturm vor einigen Wochen ist eine Birke in Richtung der angrenzenden Häu-

ser umgefallen. Im inneren des Stammes wurden Schäden festgestellt, die äußerlich nicht sichtbar waren. 
Teilweise stehen andere Birken schief, so dass auch aus Verkehrssicherungsgründen die Verwaltung die 

Fällung der restlichen Birken durch den Bauhof veranlasst hat. Die Parkanlage Ehrenmal soll wieder durch 
neue Bäume aufgewertet werden. Die Verwaltung wird hierzu ein Konzept einschl. Kosteneinschätzung erar-

beiten und in der nächsten Bauausschusssitzung vorstellen. 

 
 

Der Südlohner Schützenverein hat bereits signalisiert, bei der Gestaltung behilflich zu sein. 
 

Beschluss: -/- 
 

 

13.5.: Situation Fahrradständer an der von-Galen Grundschule 
 

 Sitzungsvorlage-Nr.: -/- 
 

Der BM teilt mit, dass auf Nachfrage bei der örtlichen Polizei die Angabe von Herrn Schleif (Grüne Fraktion) 

in der Ratssitzung am 19.03.2013, TOP I.17.4, bezüglich der gestiegenen Zahl der Fahrraddiebstähle an der 
Bushaltestelle in Oeding an der von-Galen-Grundschule nicht bestätigt werden konnte. 

Die  gemeldeten kleineren Diebstähle und Sachbeschädigungen an Fahrräder seien nicht auffällig und mit 
Vorkommnissen in anderen Örtlichkeiten vergleichbar. 

 
RM Herr Kahmen merkt an, dass die Beleuchtung an der Bushaltestelle (4 Lichter) defekt sei. Durch eine 

gute Beleuchtung würden die Verursacher abgeschreckt. 

Die Verwaltung sagt eine Prüfung zu. 
 

Beschluss: -/- 
 

 

13.6.: Dichtheitsprüfung 
 

 Sitzungsvorlage-Nr.: -/- 
 

RM Herr Kahmen erinnert an den CDU-Antrag vom 14.03.2013 betr. Satzung zur Dichtheitsprüfung von 

privaten Abwasserleitungen; hier: Aufhebung der Satzung bzw. Reduzierung auf neue gesetzliche Landes-
vorgaben und regt an, dieses Thema in der nächsten Ratssitzung erneut zu beraten. 
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Der BM gibt bekannt, dass in Kürze eine Informationsveranstaltung seitens der Abwasserberatung stattfin-

den wird, bei der auch die Verwaltung teilnehmen wird und eine Mustersatzung zur Verfügung gestellt wird. 
Auf der Basis der neuen Informationen wird dann in einer nächsten Ratssitzung neu beraten. 

 
Beschluss: -/- 

 

 
TOP 13.7.: Baustelle an der Bushaltestelle am Schwesternhaus 

 

 Sitzungsvorlage-Nr.: -/- 

 
Vor dem Rathaus und vor dem Schwesternhaus werden die ÖPNV-Haltestellen erneuert und modernisiert. 

Ziel ist ein barrierefreier Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr. 
 

RM Frau Penno teilt mit, dass sie mehrfach beobachtet hat, dass die Buskinder morgens an der Bushalte-
stelle am Schwesternhaus durch die Baustelle teils auf der Straße stehen und leicht zu übersehen seien. 

Frau Penno fragt an, ob die Bushaltestelle am Schwesterhaus nicht auf die andere Seite verlegt werden 

könnte. 
 

Sie weist darauf hin, dass die Beleuchtungssituation an der Bushaltestelle am Schwesternhaus unzureichend 
ist. 

 

 
Die Verwaltung wird diese Angelegenheit prüfen 

 
 

 
 

 

Christian Vedder       Eva Mensing 
Bürgermeister        Schriftführerin 
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Anlage zu TOP I.5.:Tennenplatz SC Südlohn 
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